
 

Aktenzeichen: 3204-1 - 1. 24 

 

2. Änderung des Geschäftsverteilungsplanes 
des Verwaltungsgerichts Arnsberg für die richterlichen Geschäfte 

im Jahr 2024 
 

 

Das Präsidium hat beschlossen: 

 

1.  Mit Wirkung vom 19. Februar 2024 tritt Richter Fischer von der 8. Kammer in die 

9. Kammer über. 

 

2.  Ebenfalls mit Wirkung vom 19. Februar 2024 

 

- werden die fortlaufenden Nummern 7 – 14 des Geschäftsverteilungsplans in die 

fortlaufenden Nummern 8 – 15 geändert, 

 

- wird vor der neuen Nummer 8 die Nummer 7 in den Geschäftsverteilungsplan 

eingefügt und wie folgt gefasst: 

 

 7. Zuständigkeit im Asylrecht (Türkei) 

 

Für Asylbewerber, die sich auf eine Verfolgung in der Türkei berufen, ist zu-

ständig: 

 

a) die 8. Kammer, soweit nicht die 9. Kammer zuständig ist, 

 

b) die 9. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit den Buch-

staben E, F, G, H, I beginnen (jeweils Eingänge ab dem 1. Januar 

2023). 

 

- wird Satz 1 der neuen Nummer 8 wie folgt gefasst: 

 Für Nrn. 6) und 7) gelten folgende ergänzenden Bestimmungen: 

 

- wird der Geschäftsbereich der 8. Kammer nach dem aufgeführten Herkunftsland 

„Türkei“ wie folgt ergänzt:  

(nach Maßgabe der Nr. 7 des Geschäftsverteilungsplans)  

 

- wird der Geschäftsbereich der 9. Kammer wie folgt ergänzt: 

Türkei (nach Maßgabe der Nr. 7 des Geschäftsverteilungsplans) 
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3.  Mit dem Beginn der Elternzeit am 21. Februar 2024 scheidet Richterin am VG 

Kampmann aus der 9. Kammer aus.  

 

Arnsberg, den 13. Februar 2024 

Jaenecke Hoffmann Lemke  

Brüggemann Fischer Spiegel 

Dr. Urban   
 

 

 

 

 


